
B E K A N N T M A C H U N G 
 

über die Feststellung des Nachrückens eines Gemeind evertreters 
 
 
Frau Heike Baumann ist am 10. Januar 2018 verstorben, sodass ein 
Nachrückeverfahren notwendig geworden ist.  
 
Als Nachfolger ist gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes Schleswig-
Holstein in der zurzeit geltenden Fassung als nächster zu berücksichtigender 
Bewerber auf dem Listenvorschlag der SPD Herr Rolf Brüggmann, Lohe 43, 25436 
Uetersen , festgestellt worden. 
 
Gegen diese Feststellung steht jeder und jedem Wahlberechtigten das Rechtsmittel 
des Einspruches zu. Dieser ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntmachung schriftlich oder zu Protokoll bei der Gemeindewahlleiterin der Stadt 
Uetersen, Wassermühlenstraße 7, 25436 Uetersen, Wahlamt, Zimmer 19, zu 
erheben. 
 
Uetersen, den 22. Januar 2018 
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